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A. Leistungsversprechen

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsf all),
generelle Ausschlüsse

1. Versicherungsfall

1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,
die durch

a) Brand, Blitzschlag, Detonation, Explosion, Verpuffung,
Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, sei-
ner Teile oder seiner Ladung (nur in den Paketen Stan-
dard und Top), Fahrzeuganprall (nur in den Paketen Stan-
dard und Top),

b) Leitungswasser,

c) Sturm, Hagel

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden
kommen.

1.2 Jede der Gefahrengruppen nach a) bis c) kann auch einzeln
versichert werden.

2. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

a) Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereig-
nisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

b) Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.

c) Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare
Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Detonation, Explosion, Verpu ffung,
Implosion, Luftfahrzeuge, Fahrzeuganprall

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch

a) Brand,

b) Blitzschlag,

c) Detonation, Explosion, Verpuffung, Implosion,

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder sei-
ner Ladung (nur in den Paketen Standard und Top),

e) Fahrzeuganprall (nur in den Paketen Standard und Top)

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
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Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektri-
schen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sa-
chen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch
Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind. Spuren eines
direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten oder an Antennen stehen Schäden anderer
Art gleich.

4. Detonation, Explosion, Verpuffung, Implosion

a) Detonation, Explosion, Verpuffung

Detonation, Explosion, Verpuffung sind eine auf dem Ausdeh-
nungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende plötzlich
verlaufende Kraftäußerung.

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerris-
sen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet.

b) Implosion

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inne-
ren Unterdrucks.

5. Fahrzeuganprall (nur in den Paketen Standard und Top)

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter Sa-
chen oder Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden,
durch Schienen-, Straßen- oder Wasserfahrzeuge, die nicht vom
Versicherungsnehmer oder dem Benutzer der Gebäude betrieben
werden.

6. Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erd-
beben;

b) Sengschäden;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen sowie Schäden,
die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in
ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

Die Ausschlüsse gemäß b) bis c) gelten nicht, soweit diese Schäden
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

§ 3 Leitungswasser

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden
eintretende

1.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den
damit verbundenen Schläuchen,

b) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-,
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

c) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern
oder vergleichbaren Anlagen sind.

1.2 frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten In-
stallationen:

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armatu-
ren (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchs-
verschlüsse, Wassermesser, Heizkreisverteiler) sowie de-
ren Anschlussschläuche,

b) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile
von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-,
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, ein-
schließlich der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend).

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installati-
onen unterhalb der Bodenplatte nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen
dienen und

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre von Wärme-
pumpenanlagen, die der Nutzung von Erdwärme oder Grundwasser
dienen (z. B. Erdsonden, Flächenkollektoren, Grundwasserbrunnen)
nicht versichert.

3. Nässeschäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört
oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu-
und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit
diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder
deren Wasser führenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwas-
ser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie
aus Wasserbetten (nur in den Paketen Standard und Top) und
Aquarien (nur in den Paketen Standard und Top) ausgetreten sein.

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser
gleich.

4. Nicht versicherte Schäden

4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch

a) Regenwasser aus Fallrohren,

b) Plansch- oder Reinigungswasser,

c) Schwamm,

d) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer,
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder ei-
nen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,

e) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,

f) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch
verursacht hat,

g) Brand, Blitzschlag, Detonation, Explosion, Verpuffung,
Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs sowie
seiner Teile oder seiner Ladung, Fahrzeuganprall,

h) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdü-
sen wegen eines Brands, durch Druckproben oder durch
Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten
Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

B WV 4 (01.04.2012) W1B142



Seite 3 von 21

i) Sturm, Hagel,

j) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen
mobilen Behältnissen.

4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind
und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindli-
chen Sachen.

§ 4 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte
Sachen befinden;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude,
in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sa-
chen;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf
Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden
sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen
befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke acht nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens
63 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadensort nicht feststellbar, so wird
Windstärke acht unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrund-
stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder
an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat,
oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des versi-
cherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versi-
cherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude
baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden
sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch

a) Sturmflut;

b) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Au-
ßentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese
Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und
einen Gebäudeschaden darstellen;

c) Brand, Blitzschlag, Detonation, Explosion, Verpuffung,
Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, sei-
ner Teile oder seiner Ladung, Fahrzeuganprall;

d) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbe-
ben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vul-
kanausbruch).

4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen
befindlichen Sachen;

b) Laden- und Schaufensterscheiben.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versic herungs-
ort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Ge-
bäude mit ihren Gebäudebestandteilen, ihrem Gebäudezubehör und
folgenden Grundstücksbestandteilen auf dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Versicherungsgrundstück: Müllboxen, Klingel-
und Briefkastenanlagen sowie unmittelbar an das Gebäude an-
schließende Terrassen.

Weitere Grundstücksbestandteile sind nur versichert, soweit dies
ausdrücklich vereinbart ist.

2. Definitionen

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden
verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu
Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse
schützen können.

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen,
die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbst-
ständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel
bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezi-
fisch geplant und gefertigt sind.

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude
befinden oder außen am Gebäude angebracht sind und der
Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des
versicherten Gebäudes dienen.

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Bo-
den des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke,
auf dem das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort).
Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versiche-
rungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung
oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein
bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Fotovoltaikanlagen sowie deren zugehörige
Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Befesti-
gungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechsel-
richter und Verkabelung).

b) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte -
nicht aber ausgetauschte - Sachen, die ein Mieter oder Woh-
nungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen
hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Ver-
einbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer
nachzuweisen.

4. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versich ert:

a) auf dem Hausdach befestigte Fotovoltaikanlagen (Aufdach-
montage). Zur Fotovoltaikanlage gehören Solarmodule, Monta-
gerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regel-
technik, Wechselrichter und Verkabelung;

b) in das Gebäude nachträglich eingefügte - nicht aber ausge-
tauschte - Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf
seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür
die Gefahr trägt;

B WV 4 (01.04.2012) W1B143



Seite 4 von 21

c) weitere Grundstücksbestandteile nach Klausel 2805 (nur im
Paket Top).

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigen-
tümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Woh-
nungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich
hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren
Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen.

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund
vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen
zu ersetzen.

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber ein-
zelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Ei-
gentums verwendet wird.

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund
vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen
zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und 2
entsprechend.

§ 7 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen

a) Aufräum- und Abbruchkosten

für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie
für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonsti-
gen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und
für das Ablagern und Vernichten;

b) Bewegungs- und Schutzkosten

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen
bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

2. Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Nr . 1 a)
und b) ist je Versicherungsfall begrenzt:

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe § 10 Nr. 1 a)) auf
5 Prozent (Paket Basis), 10 Prozent (Paket Standard) oder 20
Prozent (Paket Top) der Versicherungssumme, multipliziert mit
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag gelten-
den Anpassungsfaktor (siehe § 12 Nr. 2).

b) in der Versicherung zum Neuwert oder Zeitwert (siehe § 10 Nr. 1
b) und c)) auf 5 Prozent (Paket Basis), 10 Prozent (Paket Stan-
dard) oder 20 Prozent (Paket Top) der Versicherungssumme.

§ 8 Mehrkosten

1. Beschreibung der versicherten Leistung

a) Der Versicherer ersetzt die tatsächlichen entstandenen Mehr-
kosten infolge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen
Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errich-
tung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaßnahme
am betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft
getreten sind.

b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden be-
troffenen Sachen aufgrund behördlicher Wiederaufbaube-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch
entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle ent-
standen wären.

c) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich
vom Schaden betroffenen Gebäudeteile.

d) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehr-
kosten im Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum aktuellen
Neubauwert erstattet.

2. Definition

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Diffe-
renz des Aufwands für die Wiederherstellung in gleicher Art und
Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der
unter Berücksichtigung der Nr. 1 a) und b) entstehen wird.

3. Ausschlüsse

3.1 Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von

a) Betriebsbeschränkungen,

b) Kapitalmangel,

c) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des
Versicherungsfalls erteilt wurden,

d) behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es
untersagen, verwertbare Reste der versicherten, vom
Schaden betroffenen Sachen zu verwerten.

3.2 Wird vor Eintritt des Versicherungsfalls auf der Grundlage
bestehender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin
ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt
bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise unter-
sagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht
vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige
Behörde noch keinen entsprechenden Verwaltungsakt erlas-
sen hat.

4. Preissteigerungen

Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der
Wiederherstellung entstehen und deren Ursache in der Zeit zwi-
schen Eintritt des Versicherungsfalls und der unverzüglichen Wie-
derherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenz-
versicherung besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht
unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem
Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederher-
stellung entstanden wären.

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begren zt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe § 10 Nr. 1 a)) auf
5 Prozent (Paket Basis), 7 Prozent (Paket Standard) oder
10 Prozent (Paket Top) der Versicherungssumme, multipliziert
mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag
geltenden Anpassungsfaktor (siehe § 12 Nr. 2).

a) 

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe § 10 Nr. 1 b)) oder zum
Zeitwert (siehe § 10 Nr. 1 c)) auf 5 Prozent (Paket Basis), 7 Pro-
zent (Paket Standard) oder 10 Prozent (Paket Top) der Versi-
cherungssumme.

6. Sofern die Pakete Standard oder Top vereinbart si nd, gelten
mitversichert:

Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen
für Restwerte (Klausel 2812).

§ 9 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert

Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten,
wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalls
zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt
haben;
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b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fort-
laufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versi-
cherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versiche-
rungsfalls unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungs-
nehmer die Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil
der Wohnung nicht zugemutet werden kann;

c) auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert
(z. B. Wiederaufbaubeschränkungen).

2. Haftzeit

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt,
in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für
12 Monate (Paket Basis), 15 Monate (Paket Standard) bzw.
18 Monate (Paket Top) seit dem Eintritt des Versicherungsfalls.

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der
Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht
schuldhaft verzögert.

3. Gewerblich genutzte Räume

Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Miet-
ausfalls oder des ortsüblichen Mietwerts vereinbart werden.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Vereinbarte Versicherungswerte

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert,
der Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im Versiche-
rungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die ver-
sicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d)). Der Versiche-
rungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.

a) Gleitender Neuwert

Der Gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Ge-
bäudes ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Der Neubau-
wert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des
Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie
sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Bau-
kostenentwicklung an (siehe § 12 Nr. 2). Deshalb besteht Versi-
cherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen Neubau-
werts zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb
der Versicherungsperiode der Wert der Gebäude erhöht, besteht
bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch
insoweit Versicherungsschutz.

b) Neuwert

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der
Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Aus-
bau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

c) Zeitwert

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes
(siehe b)) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnut-
zung.

d) Gemeiner Wert

Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Ge-
bäude oder für das Altmaterial.

Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeit-
wert vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt
oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich
der Gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Ent-
wertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen
Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem
Versicherungswert entsprechen soll.

b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme an den verän-
derten Versicherungswert anpassen.

c) Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden,
soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die
versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses
dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung
über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe § 13
Nr. 9).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleite nden
Neuwertversicherung, Unterversicherungsverzicht

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitend en
Neuwertversicherung

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert
(siehe § 10) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 aus-
gedrückt wird (Versicherungssumme "Wert 1914").

Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung
eines Bausachverständigen festgesetzt wird,

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen
eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versicherer die-
sen Betrag umrechnet,

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau
und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet und der
Versicherer hiernach die Versicherungssumme "Wert 1914" be-
rechnet.

2. Unterversicherungsverzicht

a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme "Wert 1914"
vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (ein-
schließlich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug wegen Unter-
versicherung vor (Unterversicherungsverzicht).

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des
Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den tat-
sächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist
dadurch die Versicherungssumme "Wert 1914" zu niedrig be-
messen, so kann der Versicherer nach den Regelungen über die
Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen
oder eine Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüg-
lich der Differenz zwischen vereinbarter Versicherungssumme
und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Un-
terversicherung leistungsfrei sein.

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der
Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand
nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maß-
nahmen verändert wurde und die Veränderung dem Versicherer
nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der
ortsübliche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls laufenden Versicherungsperiode durch wertstei-
gernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung u nd des-
sen Anpassung

1. Berechnung des Beitrags

Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind die Versicherungs-
summe "Wert 1914", der vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpas-
sungsfaktor (siehe Nr. 2 a)).
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Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multipli-
kation des vereinbarten Grundbeitrags 1914 (Versicherungssumme
"Wert 1914" multipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils gülti-
gen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung des Beitrags

a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des
Versicherungsschutzes (siehe § 10 Nr. 1 a)) gemäß der Erhö-
hung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum
1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende
Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den
sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte
Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April
des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe
verändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt
bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung des Bau-
preisindexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu
20 Prozent berücksichtigt, und zwar der jeweilige Index auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma
errechnet und gerundet.

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine
Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abge-
rundet.

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrags
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die
Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklä-
rung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirk-
sam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung
(siehe § 10 Nr. 1 b)) in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag
und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versiche-
rungssumme "Wert 1914" multipliziert mit 1/100 des Baupreisin-
dexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht
nicht mehr.

Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der
Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung
bleibt unberührt.

3. Anpassung des Beitragssatzes

a) Der Versicherer kann den Beitrag pro Tausend Euro oder pro
Tausend Mark Wert 1914 Versicherungssumme (Beitragssatz)
für bestehende Versicherungsverträge mit Wirkung vom Beginn
der nächsten Versicherungsperiode an anpassen. Dabei darf der
geänderte Beitragssatz für bestehende Verträge den im Zeit-
punkt der Änderung geltenden Beitragssatz für den Neuzugang
innerhalb desselben Tarifs nicht übersteigen.

b) Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers über die Beitragssatzerhöhung zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der Änderung in Textform kündigen. Der Versicherer hat
den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungs-
recht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsneh-
mer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Erhö-
hung des Beitrags zugehen.

§ 13 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung

1. In der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwer tversi-
cherung sind im Versicherungsfall Grundlage der Ent schä-
digungsberechnung

a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungs-
kosten des Gebäudes (einschließlich der Architektengebühren
sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt
des Versicherungsfalls;

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sa-
chen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausge-

glichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Versiche-
rungswert bei Eintritt des Versicherungsfalls;

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen
der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte
im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalls.

Restwerte werden angerechnet.

2. In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsf all Grund-
lage der Entschädigungsberechnung

a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls abzüglich deren Wertminderung durch Alter und
Abnutzung;

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sa-
chen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgegli-
chenen Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert bei Ein-
tritt des Versicherungsfalls;

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen
der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte
im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüg-
lich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

Restwerte werden angerechnet.

3. Entschädigungsberechnung bei Gemeinem Wert

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft
entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung
des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (Gemei-
ner Wert) entschädigt.

4. Kosten

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist
der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichti-
gung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

5. Mietausfall, Mietwert

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert
bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich
nicht gezahlt hat.

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten
(siehe § 7) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe
§ 9) gilt a) entsprechend.

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung

In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversiche-
rung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung
des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt
(Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls sicherstellt, dass er die Ent-
schädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art
und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen
oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland wiederhergestellt werden.

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach
Nr. 1 a), b) und c) abzüglich der Wertminderung durch Alter und
Abnutzung. Nr. 6 gilt entsprechend.

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten
Neuwertanteils an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den
Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen ver-
wendet.
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8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versi che-
rers

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung
für versicherte Sachen (siehe § 5), versicherte Kosten (siehe § 7)
und versicherten Mietausfall bzw. Mietwert (siehe § 9) je Versiche-
rungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Schadensabwen-
dungs- und Schadensminderungskosten, die auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicheru ng

Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls
in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe § 10 Nr. 1 a)) ohne
Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und
Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum Gemeinen
Wert (siehe § 10 Nr. 1 d)) niedriger als der Versicherungswert der
versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung
gemäß Nr. 1 bis 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum
Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Ent-
schädigung = Schadensbetrag multipliziert mit der Versicherungs-
summe dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt
für die Berechnung versicherter Kosten (siehe § 7) und versicherten
Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe § 9).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers dem Grunde
und der Höhe nach fest, so ist die Entschädigung innerhalb von
zwei Wochen zu zahlen.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer ge-
genüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer
nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sa-
che infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wieder-
beschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige des
Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versi-
cherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versi-
cherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz liegt einen Prozentpunkt unter dem jeweiligen Ba-
siszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), min-
destens jedoch bei vier Prozent und höchstens bei sechs Pro-
zent Zinsen pro Jahr.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und b) ist der
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass
dieses Versicherungsfalls noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht er-
folgte.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenshöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständi-
genverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-
nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann
die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständi-
gen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadensort zu-
ständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung
durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit
ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-
son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist
oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmanns durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das für den Schadensort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und
beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Ver-
sicherungsvertrag infrage kommenden Versicherungswerte zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und
den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert;

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sa-
chen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.
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5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden
Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns sind
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide
Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit en des
Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Si-
cherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versi-
cherungsnehmer

a) die versicherten Sachen, insbesondere Wasser führende Anla-
gen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen
stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel
oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen;

b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit
genügend häufig zu kontrollieren und dort alle Wasser führen-
den Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten;

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu be-
heizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle
Wasser führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Ob-
liegenheiten, ist der Versicherer unter den in B. § 8 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei.

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß B. § 9 kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat;

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht
genutzt wird;

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in
deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder
die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen;

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenom-
men oder verändert wird;

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz ge-
stellt wird.

2. Folgen einer Gefahrerhöhung

Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe B. § 9 Nr. 3 bis Nr. 5.

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immo-
bilien das Datum des Grundbucheintrags) an dessen Stelle der
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten
des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf
die zur Zeit des Eintritts des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Textform zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers
vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer
allein für die Zahlung des Beitrags.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als ei-
nen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung
des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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B. Allgemeiner Teil

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder sei nes
Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht v on ge-
fahrerheblichen Umständen

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer bis zur Abgabe sei-
ner Vertragserklärung alle ihm bekannten gefahrerheblichen Um-
stände in Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
als der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn des
Satzes 1 in Textform stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten gefahrerheblichen Umstände den Vertrag auch zu an-
deren Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschulde-
ten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr
als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-
recht hinzuweisen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeige-
pflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Text-
form kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung nach a),
zum Rücktritt nach b) und zur Kündigung nach c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherer s

Die Rechte zur Vertragsänderung nach Nr. 2 a), zum Rücktritt nach
Nr. 2 b) oder zur Kündigung nach Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Textform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begrün-
dung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats
nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der An-
zeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung nach Nr. 2 a), zum Rücktritt nach
Nr. 2 b) und zur Kündigung nach Nr. 2 c) stehen dem Versicherer
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht
hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung nach Nr. 2 a),
zum Rücktritt nach Nr. 2 b) und zur Kündigung nach Nr. 2 c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Za hlung

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in
Nr. 2 und 3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen
eines Widerrufsrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate
als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverz ug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
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§ 3 Dauer und Ende des Vertrags

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in Textform zuge-
hen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch R eal-
gläubiger

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag,
Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeugs nur
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat
vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu
dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das
Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder dass der Hy-
pothekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für
eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

6. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 4 Folgebeitrag

1. Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-
gen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadensersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnun g

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten in Text-
form zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestim-
men (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die
Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund
der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Ein-
tritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung
in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kün-
digung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung ist in Textform
zu erklären.

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b)) bleibt unberührt.

§ 5 Lastschrift

1. Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag ein-
gezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne
Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt.

2. Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-
rechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen.

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert
worden ist.

§ 6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz
oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig
wird.

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu,
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
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2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktr itt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist,
dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht
auf die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat,
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist be-
ginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer gefahrerhebli-
che Umstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsan-
nahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der erste oder der einmalige Beitrag nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine an-
gemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Ver-
sicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Ver-
sicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein ande-
res künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versi-
cherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlan-
gen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem
Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfall s

1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen
hat, sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie ver-
traglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften nach A. § 16
Nr. 1,

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten
Obliegenheiten nach A. § 16 Nr. 1.

1.2 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann
der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfall s

2.1 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falls

a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

b) dem Versicherer den Schadenseintritt, nachdem er von
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch münd-
lich oder telefonisch - anzuzeigen;

c) Weisungen des Versicherers zur Schadensabwendung/
-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzu-
holen, wenn die Umstände dies gestatten;

d) Weisungen des Versicherers zur Schadensabwendung/
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

g) das Schadensbild solange unverändert zu lassen, bis die
Schadensstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, sind das Schadensbild nachvollziehbar
zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren;

h) soweit möglich, dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft - auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie
jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ge-
statten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

2.2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß
Nr. 2.1 ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1
oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vor-
handenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des
Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder
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die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vor-
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. Im Übrigen
gilt A. § 17.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Ge-
fahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als
mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen
Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem
er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versic herer

a) Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen,
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.

Die Kündigung ist in Textform zu erklären.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der
erhöhten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr
als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist in Textform kündigen.
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats
ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten
grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nicht-

vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig
verletzt, so gilt Nr. 5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige
hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht war
oder

b) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt war oder

c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ 10 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überver-
sicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe
des Beitrags der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen In-
halt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Ab-
sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach Nr. 1
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 8
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis
von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherun g

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Ver-
sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung
vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
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Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus an-
deren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträ-
gen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wur-
den, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die
frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versi-
cherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versi-
cherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen
und der Beiträge verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch,
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers
verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers
nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber infor-
miert hat.

§ 13 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittl ung des
Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha -
dens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für
geboten halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschä-
digung betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schade ns

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer
aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden,
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infol-
gedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in
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Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spä-
testens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschä-
digung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Ver-
sicherungsfalls

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-
lich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht
frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsneh-
mers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des
Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicheru ngsfalls

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung
sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betrugs oder
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen/Willenserklärungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer
erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die ge-
setzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und An-
zeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderu ng

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefs als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niede rlas-
sung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen
Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags
und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem
Versicherungsnehmer zu übermitteln.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Gesetzliche Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 21 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsve rmittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung
(ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Versichern • Bausparen

Klauseln für die Verbundene Wohngebäudeversicherung
Debeka VGB 2008 - Stand: 1. April 2012 -

1. Die folgenden Klauseln sind unabhängig von
den Paketen Basis, Standard und Top stets Ver-
tragsbestandteil:

2890 - Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens-
erklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versi-
cherer entgegenzunehmen.

2891 - Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer
die Gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:

1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag
seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur
wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von
diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit ge-
schlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an.

3. Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zulässig-
keit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdegegenstands
oder im Fall der Revision den Wert der mit der Revision geltend zu
machenden Beschwer nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer
berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteilig-
ten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderli-
chenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe
erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2
nicht.

2. Die folgenden Klauseln sind nur Vertragsbe-
standteil, wenn dies ausdrücklich vereinbart wor-
den ist:

2.1 Allgemeine Klauseln

2800 - Rabatte

Für Neubauten der Bauarten “Konventionell” und “Tafelbauweise”
werden bei ständig bewohnten Gebäuden Rabatte auf den Netto-
Jahresbeitrag (Grundrisiko) eingeräumt. Die Höhe und die Dauer
des jeweiligen Rabatts richten sich nach dem Jahr der Bezugsfer-
tigstellung des Gebäudes und dem Versicherungsbeginn des Ver-
trags. Der Rabatt wird wie folgt gestaffelt:

- 50 % bis zum Ablauf des 2. Kalenderjahres nach Bezugsfertig-
stellung

- 25 % vom 3. bis zum Ablauf des 5. Kalenderjahres nach Be-
zugsfertigstellung

- 10 % vom 6. bis zum Ablauf des 20. Kalenderjahres nach Be-
zugsfertigstellung

Nach Ablauf der jeweiligen Rabattphase erfolgt die Umstellung auf
den dann gültigen Beitrag des nächsten Rabattzeitraums bzw. den

Tarifbeitrag. Die Umstellung erfolgt jeweils zum 1. Januar. Zusatzri-
siken sowie An- und Umbauten werden nicht rabattiert.

2801 - Selbstbehalt

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Be-
trag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt. Dies gilt nicht für Schadensabwendungs- oder Schadens-
minderungskosten (siehe B. § 13 Debeka VGB 2008), die auf Wei-
sung des Versicherers angefallen sind.

2802 - Nicht zu Wohnzwecken genutzte Nebengebäude u nd
Anbauten auf dem Versicherungsgrundstück

Private, freistehende und nicht zu Wohnzwecken genutzte Neben-
gebäude und Anbauten sowie Gartenhäuser und Geräteschuppen
sind nur versichert, sofern dies gesondert vereinbart wurde. Unter-
versicherungsverzicht wird für diese Gebäude nicht gewährt.

2805 - Weitere Grundstücksbestandteile

Soweit das Paket Top vereinbart ist, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 5 Nr. 3 Debeka VGB 2008 sind Grund-
stückseinfriedungen, Hof- und Gehwegbefestigungen, Hundehütten,
Masten und Freileitungen, Wege- und Gartenbeleuchtungen sowie
im Boden verankerte Spielgeräte auf dem im Versicherungsschein
bezeichneten Grundstück mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.

2808 - Verzicht auf den Einwand der grob fahrlässig en Herbei-
führung des Versicherungsfalls

Soweit das Paket Top vereinbart ist, gilt:

Bei Schäden bis zu einem Betrag von 10.000 Euro verzichtet der
Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer auf den Einwand
der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls (siehe
B. § 16 Nr. 1 b) Debeka VGB 2008).

2809 - Provisorische Reparaturen

Der Versicherer ersetzt Sicherungs- und provisorische Reparatur-
kosten, wenn durch einen ersatzpflichtigen Schadensfall versicherte
Sachen beschädigt wurden und eine endgültige Reparatur noch
nicht möglich ist.

2811 - Hotelkosten

Soweit das Paket Top vereinbart ist, gilt:

1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls nachgewiese-
nen Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkos-
ten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die eigengenutzte Wohnung
unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Be-
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schränkung auf einen bewohnbar gebliebenen Teil nicht zumutbar
ist.

2. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Wohnung bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen.
Die Entschädigung ist pro Tag auf bis zu 50 Euro begrenzt.

2812 - Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherste llungsbe-
schränkungen für Restwerte

Soweit die Pakete Standard oder Top vereinbart sind, gilt:

1. Abweichend von A. § 8 Nr. 3.1 d) Debeka VGB 2008 sind bei der
Anrechnung des Werts wieder verwertbarer Reste versicherter und
vom Schaden betroffener Sachen behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch
begrenzt mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde,
wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört
worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten.

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbe-
schränkungen für Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf Veränderun-
gen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnun-
gen) beruhen, die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmi-
gungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und
dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. Soweit behördliche
Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt
wurden, werden sie für die Restwerte nicht berücksichtigt.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf fünf Prozent (Paket Standard) bzw.
sieben Prozent (Paket Top) der Versicherungssumme, multipli-
ziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Ver-
trag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2 Debeka
VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf fünf Prozent (Paket Standard) bzw. sieben Pro-
zent (Paket Top) der Versicherungssumme.

2813 - Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte

Soweit das Paket Top vereinbart ist, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 7 Nr. 1 Debeka VGB 2008 ersetzt der
Versicherer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die notwendigen
Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Beseitigung von
Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgit-
tern, die dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen,
dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels fal-
scher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist,

b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes
Gebäude einzudringen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf drei Promille der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf drei Promille der Versicherungssumme.

2815 - Kosten für die Dekontamination von Erdreich

Soweit das Paket Top vereinbart ist, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 7 Nr. 1 Debeka VGB 2008 ersetzt der
Versicherer die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer
aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalls
entstehen, um

a) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu
dekontaminieren oder auszutauschen,

b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu trans-
portieren und dort abzulagern oder zu vernichten,

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten
Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalls wiederherzu-
stellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die
behördlichen Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die
vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassen waren und

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses
Versicherungsfalls entstanden ist,

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalls
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf
Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis
der Anordnung gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination
des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt,
die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erfor-
derlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob
und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet
worden wäre. Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden
nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers
einschließlich der so genannten Einliefererhaftung werden nicht
ersetzt.

5. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß
A. § 7 Nr. 1 a) Debeka VGB 2008.

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.

2816 - Ertragsausfall von Fotovoltaikanlagen

Soweit zusätzlich  zum Paket Top gegen gesonderten Beitrag ver-
einbart, gilt für versicherte Fotovoltaikanlagen:

Wird die Stromgewinnung einer versicherten Fotovoltaikanlage in-
folge eines Versicherungsfalls gemäß A. § 1 Nr. 1.1 Debeka VGB
2008 oder infolge eines versicherten Überspannungsschadens nach
Klausel 2820 vollständig unterbrochen, so ersetzt der Versicherer
den dadurch entstehenden Ertragsausfall.

Die Entschädigung beträgt pro Kilowattpeak (kWp) installierter
Nennleistung je Tag des Unterbrechungszeitraums 2 Euro. Je Versi-
cherungsfall wird der Ertragsausfall bis zu 90 Tagen entschädigt.

2817 - Transport- und Lagerkosten

Soweit die Pakete Standard oder Top vereinbart sind, gilt:

Der Versicherer ersetzt die Kosten für den Transport und die Lage-
rung von Sachen, die sich im Eigentum des Versicherungsnehmers
oder einer mit diesem in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person
befinden, wenn durch einen versicherten Schaden eine Lagerung in
Gebäuden auf dem Versicherungsgrundstück nicht zumutbar ist. Die
Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in
dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem
benutzbaren Teil des Gebäudes wieder zumutbar ist, längstens für
die Dauer von 150 Tagen (Paket Standard) bzw. 200 Tagen (Paket
Top). Der Versicherer übernimmt die Kosten nur, soweit der Versi-
cherungsnehmer keinen Anspruch aus einem anderen Versiche-
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rungsvertrag (z. B. einer Hausratversicherung) hat. Im Paket Basis
sind Transport- und Lagerkosten nicht versichert.

2818 - Rückreisekosten aus dem Urlaub

Soweit die Pakete Standard oder Top vereinbart sind, gilt:

1. In Ergänzung von A. § 7 Nr. 1 Debeka VGB 2008 ersetzt der Ver-
sicherer den Mehraufwand für Fahrtkosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalls vorzeitig
eine Urlaubsreise abbricht, um an den Schadensort  zurückzureisen.

2. Ein Versicherungsfall ist erheblich, wenn der Schaden voraus-
sichtlich 5.000 Euro übersteigt und die Anwesenheit des Versiche-
rungsnehmers am Schadensort notwendig ist.

3. Als Urlaubsreise gilt eine privat veranlasste Abwesenheit des
Versicherungsnehmers von mindestens vier Tagen bis maximal
sechs Wochen. Erstattet werden die Mehrkosten für ein angemes-
senes Reisemittel. Maßstab hierfür ist das vom Versicherungsneh-
mer auf der Hinreise benutzte Verkehrsmittel.

4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Rückreise
an den Schadensort bei dem Versicherer Weisungen einzuholen,
soweit es die Umstände gestatten.

5. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je
Versicherungsfall auf einen Betrag bis 2.500 Euro (Paket Standard)
und 5.000 Euro (Paket Top) begrenzt.

6. Der Versicherer übernimmt die Kosten nur, soweit der Versiche-
rungsnehmer keinen Anspruch aus einem anderen Versicherungs-
vertrag (z. B. einer Reiseversicherung) hat.

2819 - Datenrettungskosten

Soweit die Pakete Standard oder Top vereinbart sind, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 7 Nr. 1 Debeka VGB 2008 sind die infolge
eines Versicherungsfalls am Versicherungsort tatsächlich entstan-
denen, notwendigen Kosten für die technische Wiederherstellung -
nicht der Wiederbeschaffung - von elektronisch gespeicherten,
ausschließlich für die private Nutzung bestimmten Daten (maschi-
nenlesbare Informationen) und Programme versichert.
Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine er-
satzpflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem
sie gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder nicht
mehr verfügbar sind.
Ersetzt werden auch Kosten einer versuchten technischen Wieder-
herstellung.

2. Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für

a) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte Raubkopien).

b) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem
Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorhält.

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten eines
neuerlichen Lizenzerwerbs.

3. Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten je Versiche-
rungsfall bis zu einem Betrag von 500 Euro (Paket Standard) und
1.000 Euro (Paket Top).

2.2 Klauseln zur Feuerversicherung

2810 - Rohbaufeuerversicherung

1. Während der Zeit des Rohbaus bis zur Bezugsfertigstellung des
Gebäudes wird auf Antrag beitragsfreier Versicherungsschutz ge-
gen Feuerschäden gewährt. Voraussetzung ist, dass das versi-
cherte Risiko Feuer nach Bezugsfertigstellung Vertragsbestandteil
ist. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungs-
schein genannten Zeitpunkt. Er endet mit Bezugsfertigstellung des
Gebäudes, spätestens nach Ablauf von 15 Monaten.

2. Die Rohbaufeuerversicherung erstreckt sich auf das Gebäude und
die zur Errichtung notwendigen, auf dem Baugrundstück befindli-
chen Baustoffe, sofern der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr
trägt.

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser-, Sturm-/Hagel-
und weitere Elementarschäden beginnt - falls beantragt - erst nach
Ablauf der Rohbaufeuerversicherung, frühestens mit der Bezugsfer-
tigstellung des Gebäudes. Gleiches gilt für die Glasversicherung.

4. Ist das Gebäude nach Ablauf der beitragsfreien Rohbaufeuerver-
sicherung noch nicht bezugsfertig, so wird für die Zeit bis zur Fertig-
stellung der Feuerbeitrag erhoben.

5. Abweichend von B. § 3 Nr. 2 Debeka VGB 2008 kann die Wohn-
gebäudeversicherung erstmals zum Ablauf des auf das Ende der
beitragsfreien Rohbaufeuerversicherung folgenden Versicherungs-
jahres (jeweils der 1. Januar) mit einer Frist von drei Monaten in
Textform gekündigt werden.

2820 - Überspannung

Soweit die Pakete Standard oder Top vereinbart sind und die Ge-
fahr Feuer mitversichert ist, gilt:

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden
(siehe A. § 2 Nr. 3 Debeka VGB 2008) leistet der Versicherer Ent-
schädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen Ein-
richtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und Kurz-
schluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch
bedingte Elektrizität entstehen.

2.3 Klauseln zur Leitungswasserversicherung

2830 - Weitere Zuleitungsrohre auf dem Grundstück

Soweit das Paket Top vereinbart und die Gefahr Leitungswasser
mitversichert ist, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 3 Nr. 2 Debeka VGB 2008 leistet der
Versicherer Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren
der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind,
aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen die-
nen, sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.

3. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwe-
cken dienen.

4. Der Versicherer leistet ferner keine Entschädigung für Schäden
an Rohren von Wärmepumpenanlagen, die der Nutzung von Erd-
wärme oder Grundwasser dienen (z. B. Erdsonden, Flächenkollekto-
ren, Grundwasserbrunnen). Die Versicherung dieser Rohrleitungen
kann gegen einen gesonderten Beitrag vereinbart werden.

2831 - Zuleitungsrohre außerhalb des Grundstücks

Soweit zusätzlich  zum Paket Top gegen gesonderten Beitrag ver-
einbart, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 3 Nr. 2 Debeka VGB 2008 leistet der
Versicherer Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren
der  Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwas-
serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen, die außerhalb des Versicherungsgrundstücks
liegen und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen
dienen, sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.
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2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.

3. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwe-
cken dienen.

4. Der Versicherer leistet ferner keine Entschädigung für Schäden
an Rohren von Wärmepumpenanlagen, die der Nutzung von Erd-
wärme oder Grundwasser dienen (z. B. Erdsonden, Flächenkollekto-
ren, Grundwasserbrunnen).

2832 - Ableitungsrohre auf dem Grundstück

Soweit das Paket Top vereinbart und die Gefahr Leitungswasser
mitversichert ist, gilt:

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäu-
den eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den
Ableitungsrohren der Wasserversorgung, die auf dem Versiche-
rungsgrundstück verlegt sind und der Entsorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die
Gefahr trägt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.

2833 - Ableitungsrohre außerhalb des Grundstücks

Soweit zusätzlich  zum Paket Top gegen gesonderten Beitrag ver-
einbart, gilt:
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäu-
den eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den
Ableitungsrohren der Wasserversorgung, die außerhalb des Versi-
cherungsgrundstücks liegen und der Entsorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die
Gefahr trägt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.

2834 - Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes

Sofern das Paket Top vereinbart und die Gefahr Leitungswasser
mitversichert ist, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 3 Nr. 1.1 Debeka VGB 2008 sind frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden
Regenfallrohren versichert.

2. In Erweiterung von A. § 3 Nr. 3 und abweichend von A. § 3
Nr. 4.1 a) Debeka VGB 2008 gelten Nässeschäden als versichert,
die durch Leitungswasser entstehen, das aufgrund eines nach Nr. 1
versicherten Rohrbruches aus im Gebäude verlaufenden Regenfall-
rohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2835 - Armaturen

Soweit die Pakete Standard und Top vereinbart sind und die Ge-
fahr Leitungswasser mitversichert ist, gilt:

In Erweiterung von A. § 3 Nr. 1.2 Debeka VGB 2008 ersetzt der
Versicherer die Kosten für den Austausch von Wasser- und Ab-
sperrhähnen, Ventilen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern,
soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalls gemäß
A. § 3 Nr. 1.1 Debeka VGB 2008 im Bereich der Rohrbruchstelle
notwendig ist.

Nicht versichert sind andere Armaturen und Einrichtungen der
Wasserversorgung und der Heizungsanlage (z. B. Spül- und
Waschbeckenarmaturen oder Heizkreisverteiler).

2836 - Rohre von Wärmepumpenanlagen, die der Nutzun g von
Erdwärme und Grundwasser dienen

Soweit zusätzlich  zum Paket Top und zur Gefahr Leitungswasser
gegen gesonderten Beitrag vereinbart, gilt:

1. Abweichend von A. § 3 Nr. 2 Debeka VGB 2008 leistet der Versi-
cherer Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren (z. B. Vor- und
Rücklaufleitungen, Doppel-U-Rohrsonden, Rohrregister) von Wär-
mepumpenanlagen, die der Nutzung von Erdwärme und Grundwas-
ser dienen (z. B. Erdsonden, Flächenkollektoren, Grundwasserbrun-
nen), sofern diese auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind
und der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka VGB
2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka VGB
2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.

2837 - Wasserverlust

Soweit das Paket Top vereinbart und die Gefahr Leitungswasser
mitversichert ist, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 7 Nr. 1 Debeka VGB 2008 ersetzt der
Versicherer den Mehrverbrauch von Frischwasser, der infolge eines
Versicherungsfalls nach A. § 3 Nr. 1.1 Debeka VGB 2008 entsteht
und den das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Promille der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka VGB
2008) auf ein Promille der Versicherungssumme.

2838 - Wasseraustritt aus Regenwasseranlagen und Zi sternen

Soweit das Paket Top vereinbart und die Gefahr Leitungswasser
mitversichert ist, gilt:

In Ergänzung von A. § 3 Nr. 3 Debeka VGB 2008 besteht Versiche-
rungsschutz auch für Nässeschäden durch bestimmungswidrig aus
Regenwasseranlagen und Zisternen sowie den damit verbundenen
Rohren, Schläuchen oder sonstigen Einrichtungen austretendes
Wasser.

2839 - Bruchschäden an Regenwasseranlagen und Ziste rnen

Soweit das Paket Top vereinbart und die Gefahr Leitungswasser
mitversichert ist, gilt:
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In Erweiterung von A. § 3 Nr. 1 und 2 Debeka VGB 2008 leistet der
Versicherer auch Entschädigung für Bruchschäden an Rohren von
Regenwasseranlagen und Zisternen. Voraussetzung ist, dass diese
Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen
und sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden.
Nicht versichert sind Bruchschäden an den Regenwasseranlagen
oder Zisternen selbst.
Frostschäden an im Gebäude befindlichen Regenwasseranlagen
und Zisternen sind versichert.

2.4 Klausel zur Sturm-/Hagel- und Feuerversicherung

2840 - Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzte r Bäume

Soweit das Paket Top vereinbart und die Gefahr Feuer oder Sturm
mitversichert ist, gilt:

1. In Erweiterung von A. § 7 Nr. 1 Debeka VGB 2008 ersetzt der
Versicherer die notwendigen Kosten für das Entfernen, den Abtrans-
port und die Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter
Bäume des Versicherungsgrundstücks, soweit eine natürliche Re-
generation nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind
von der Versicherung ausgeschlossen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe A. § 10 Nr. 1 a)
Debeka VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (siehe A. § 12 Nr. 2
Debeka VGB 2008).

b) in der Versicherung zum Neuwert (siehe A. § 10 Nr. 1 b) Debeka
VGB 2008) oder zum Zeitwert (siehe A. § 10 Nr. 1 c) Debeka
VGB 2008) auf ein Prozent der Versicherungssumme.
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  Versichern • Bausparen

Versicherungsumfang in der Wohngebäudeversicherung
nach den Debeka VGB 2008  - Stand: 1. April 2012 -

1 Paket-Modelle
Nach den Debeka VGB 2008 und den zugehörigen Klauseln enthalten die Pakete Top, Standard und Basis  folgenden Deckungsumfang.
Dieser gilt jedoch nur, wenn auch die jeweilige Gefahr Feuer/Blitzschlag/Detonation/Explosion/Verpuffung/Implosion (F), Leitungswasser
(LW) und Sturm/Hagel (St) versichert ist.

Versicherungsumfang Top Standard Basis

Selbstbeteiligung nach Klausel 2801 Keine 200 Euro,
Abwahl möglich

400 Euro

Weitere Grundstücksbestandteile nach Klausel 2805 (F/Lw/St) 1 % der VS - -

Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten
nach A. § 7 Nr. 1 Debeka VGB 2008 (F/Lw/St)

20 % der VS 10 % der VS 5 % der VS

Verzicht auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versiche-
rungsfalls bis zu einer Schadenshöhe von 10.000 Euro nach Klausel 2808 (F/Lw/St)

� - -

Provisorische Reparaturen nach Klausel 2809 (F/Lw/St) � � �

Hotelkosten nach Klausel 2811 (F/Lw/St) bis 50 Euro für
max. 100 Tage - -

Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen
nach A. § 8 Debeka VGB 2008 (F/Lw/St)

10 % der VS 7 % der VS 5 % der VS

Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen
für Restwerte nach Klausel 2812 (F/Lw/St)

7 % der VS 5 % der VS -

Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte (bei Mehrfamilienhäusern)
nach Klausel 2813 (F/Lw/St)

3 ‰ der VS - -

Entschädigung für Mietverlust von Wohnräumen
nach A. § 9 Debeka VGB 2008 (F/Lw/St)

18 Monate 15 Monate 12 Monate

Dekontaminationskosten nach Klausel 2815 (F/Lw/St) 1 % der VS - -

Transport- und Lagerkosten nach Klausel 2817 (F/Lw/St) bis 200 Tage bis 150 Tage -

Rückreisekosten aus dem Urlaub nach Klausel 2818 (F/Lw/St) bis 5.000 Euro bis 2.500 Euro -

Datenrettungskosten nach Klausel 2819 (F/Lw/St) bis 1.000 Euro bis 500 Euro -

Überspannungsschäden durch Blitz nach Klausel 2820 (F) � � -

Nutzwärmeschäden (F) � � �

Luftfahrzeuge nach A. § 2 Nr. 1 d) Debeka VGB 2008 (F) � � -

Fahrzeuganprall nach A. § 2 Nr. 5 Debeka VGB 2008 (F) � � -

Fußbodenheizung (Lw) � � �

Weitere Zuleitungsrohre auf dem Grundstück nach Klausel 2830 (Lw) 1 % der VS - -

Ableitungsrohre auf dem Grundstück nach Klausel 2832 (Lw) 1 % der VS - -

Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes nach Klausel 2834 (Lw) � - -

Schäden durch auslaufendes Wasser aus Wasserbetten/Aquarien
nach A. § 3 Nr. 3 Debeka VGB 2008 (Lw) � � -

Armaturen nach Klausel 2835   (Lw) � � -

Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen
nach A. § 3 Debeka VGB 2008 (Lw) � � �

Frostbedingte Bruchschäden an Heizkreisverteilern nach A. § 3 Nr. 1.2
Debeka VGB 2008 (Lw) � � �

Kosten aus dem Wasserverlust eines ersatzpflichtigen
Leitungswasserschadens nach Klausel 2837 (Lw) 1 ‰ der VS - -

Wasseraustritt aus Regenwasseranlagen und Zisternen nach Klausel 2838 (Lw) � - -

Bruchschäden an Regenwasseranlagen und Zisternen nach Klausel 2839 (Lw) � - -

Aufräumungskosten für Bäume nach Klausel 2840 (F/St) 1 % der VS - -

Allgemeine Versicherung AG
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Gegen zusätzlichen Beitrag versicherbar: Top Standard Basis

Elementarschadenversicherung nach den Debeka BWE 2012 mit Selbstbeteiligung bei
Schäden durch Überschwemmung, Rückstau und Erdbeben von 1 % der VS, maximal
2.500 Euro je Versicherungsfall und 500 Euro je Schadensfall bei Schäden durch Erd-
senkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch

Einschluss
möglich

Einschluss
möglich

-

Ertragsausfall von Fotovoltaikanlagen nach Klausel 2816
Einschluss

möglich - -

Zuleitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks
nach Klausel 2831 (Lw)

Einschluss bis
1 % der VS

möglich
- -

Ableitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks
nach Klausel 2833 (Lw)

Einschluss bis
1 % der VS

möglich
- -

� = im Rahmen des Pakets beitragsfrei mitversichert VS = Versicherungssumme des Gebäudes - = nicht versichert /im Rahmen des Pakets nicht versicherbar

2 Zuschläge

2.1 Leistungserweiterungen

Gegen Beitragszuschlag kann versichert werden:

• Mietausfall von gewerblichen Räumen bis 12 Monate

2.2 Zuschläge für besondere Gefahrenverhältnisse

Bei nachfolgenden Gefahrenverhältnissen wird generell ein Zu-
schlag auf den Grundbeitrag erhoben:

• Schwimmbecken im Gebäude

• teilgewerbliche Nutzung
(bei Flächenanteil von mehr als 20 %)

• Bauart “Tafelbauweise“
(Fundament massiv, tragende Konstruktion aus Stahl, Holz,
Leichtbauteilen oder dergleichen, Umfassungswände und tra-
gende Konstruktion nach innen und außen Feuer hemmend
ummantelt oder Feuer hemmende Fertigelemente; harte Dach-
eindeckung)

• Bauart “Sonder“
(Holzblock- bzw. Holzbohlenhäuser aus industriell gefertigten
Holzbohlen, handgefertigte Naturstammhäuser sowie Holz-
fachwerk mit Lehmfüllung; harte Dacheindeckung)
Unterversicherungsverzicht wird für diese Gebäude nicht ge-
währt.

• Nicht ständig bewohnte Gebäude
Für die Versicherung von Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-
und Weinberghäuser sowie für sonstige nicht ständig bewohnte
Gebäude wird ein Zuschlag von 80 % auf den Netto-Jahres-
grundbeitrag erhoben.
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